
Betriebsanweisung      
 
Innerbetriebliche Verkehrswege 
 
Mit dieser Betriebsanweisung wird geregelt, wie Sie sich bei der Benutzung der 
innerbetrieblichen Verkehrswege zu verhalten haben.  
 
 

1) Auf dem gesamten Betriebsgelände gilt für alle Kfz und Stapler an den Kreuzungen 
der Verkehrswege die Regelung rechts vor links.  

 

2) Die Höchstgeschwindigkeit auf dem gesamten Betriebsgelände beträgt 10 km/h. 
 

3) Benutzen Sie möglichst nur die markierten Verkehrswege. 
 

4) Gehen Sie auf Wegen, die zugleich dem Fahrverkehr dienen, stets links, damit Sie 
sehen, was auf Sie zukommt.  

 

5) Achten Sie auf den Fahrzeugverkehr.  
 

6) Nehmen Sie beim Umgang mit Flurförderzeugen Rücksicht auf Fußgänger und auf 
die neben den Verkehrswegen arbeitenden Kollegen.  

 

7) Beseitigen Sie im Weg liegende Gegenstände, z. B. Abfälle oder 
Verpackungsmaterial sofort. Entfernen Sie auch auf den Boden gelangte 
Flüssigkeiten wie Wasserpfützen oder Öl sofort.  

 

8) Melden Sie Mängel, die Sie nicht selbst beseitigen können, unverzüglich Ihrem 
Vorgesetzten.  

 

9) Tragen Sie im Betrieb nur Schuhe, die fest am Fuß sitzen, sowie flache Absätze 
haben.  

 

10) Für alle Staplerfahrer, Kommissionierer und alle die im Einsatzbereich von 
Flurförderzeugen manuelle Tätigkeiten ausführen, ist das Tragen von 
Sicherheitsschuhen vorgeschrieben.  

 

11) Mitarbeiter bzw. Fahrpersonal der angelieferten Firmen bzw. Speditionen melden sich 
im Wareneingangsbüro an und werden im bzw. am Fahrzeug auf die Entladung der 
Fahrzeuge warten. Der Aufenthalt im Arbeitsbereich der Stapler ist verboten.  
Das Betreten der Vollgut bzw. Leerguthallen ist ebenfalls verboten.  

 

12) Achtung im Bereich Beladung Leergutlager und auf den Verkehrswegen –  
kein geregelter Winterdienst.  
Betreten bzw. Befahren dieser Flächen nur auf eigene Gefahr! 

 

13) Diese Betriebsanweisung ist auch von allen Kraftfahrern die Ware anliefern zu 
beachten.  

__________________________________________________________________________ 
 
 
 
HEURICH GMBH & CO. KG Anweisung erhalten und zur Kenntnis genommen 
 
 
gez. W. Betz     _______________________________________ 
(Fachkraft für Arbeitssicherheit)                             - Unterschrift -   
    
 



 



Logistik-
Zentrum

A 7

B 458

B
reitunger

S
tr. 

Richtung Tann / Hofbieber

Abfahrt Fulda-Mitte

Aus Richtung Kassel

Aus Richtung
Würzburg / Frankfurt



           
          
 
 

Petersberg, 25.04.08 
 
 

Arbeitsanweisung an alle Schichtleiter 
 
 
Ladegutsicherung und Fahrzeugsicherheit 
 
 
Da Sie als Schichtleiter nicht nur für die internen Abläufe verantwortlich sind, sondern 
in Ihrer Aufsichtspflicht auch gegenüber dem Gesetzgeber verpflichtet sind, möchten 
wir Sie noch einmal auf drei ganz wichtige Arbeitsfelder hinweisen: 
 

1. Achsbelastung 
 

Bei der Verladung aller Fahrzeuge, ob Heurich-, Kunden- oder 
Lieferantenfahrzeuge, müssen Sie grundsätzlich darauf achten, dass diese 
Fahrzeug nicht überladen werden. Auch auf die Achsbeladung muss geachtet 
werden. Gegebenenfalls müssen Sie sich Klarheit verschaffen, indem Sie sich 
die Fahrzeugpapiere vorlegen lassen.  

 
2. Ladegutsicherung  

 
Bitte achten Sie darauf, dass die zu beladenden Fahrzeuge eine 
entsprechende Ladegutsicherung haben und diese auch angewandt wird.  
 
§ 22 StVO – Ladung 
 
Ladung ist gegen Herabfallen und Lärmen besonders zu sichern. 
 
§ 23 StVO – Sonstige Pflichten des Fahrzeugführers 
 
Die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs darf durch die Ladung nicht 
beeinträchtigt werden. Verantwortung des Fahrzeugführers. 
 
§ 30 StVO – Beschaffenheit der Fahrzeuge 
 
Verkehrsüblicher Betrieb von Fahrzeugen darf niemand schädigen oder 
gefährden. 
 
§ 31 StVO – Verantwortung für den Betrieb der Fahrzeuge 
 
Verantwortung des Fahrzeughalters für die Verkehrssicherheit des 
Fahrzeuges und der Ladung. 
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Denn gerade beim Verladen von Getränkepaletten sowohl Vollgut als auch 
Leergut wird die Ladegutsicherung vernachlässigt. Prüfen Sie bitte, ob die 
Fahrzeuge nach DIN EN 12642 Code XL zertifiziert sind. Unsere Fahrzeuge 
sind z. B. alle nach der DIN zertifiziert. 
 
Bei nicht zertifizierten Fahrzeugen müssen Sie darauf achten, dass die 
ladegut sichernden Maßnahmen vorgenommen werden. z. B. 
Rückhaltesystem oder Spanngurte einsetzen. Fahrzeuge, die keinerlei 
Ladegutsicherung mit sich führen, dürfen Sie nicht beladen. Denn wir, Fa. 
Heurich und in diesem Fall Sie als verantwortlicher Schichtleiter, sind der 
Verlader und somit vor dem Gesetz verantwortlich. In zweifelhaften Fällen 
nehmen Sie bitte Rücksprache mit der Logistikleitung oder Geschäftsleitung.  

 
3. Fahrzeugsicherheit bzw. Fahrtüchtigkeit 

 
Sie als Schichtleiter haben mit einer Sichtkontrolle vor bzw. nach der 
Verladung die Verkehrssicherheit in Augenschein zu nehmen. Z. B. verbogene 
Zuggabeln, nicht schließende Bordwände, defekte Lichter, Reifenprofile usw.  
 
Wenn Fahrzeuge aus dem Heurich-Fuhrpark solche Sicherheitsmängel 
aufweisen, müssen Sie dafür Sorge tragen, dass diese Fahrzeuge erst in die 
Kfz-Werkstatt zur Mängelbeseitigung kommen, bevor Sie auf Tour gehen 
dürfen. 
 
Wir bitten Sie eindringlich, diese Arbeitsanweisung zu beachten, denn im 
Schadensfall, aber auch  bei Kontrollen durch Behörden, sind Sie 
verantwortlich.  

 
gez. B. Kress 
 






































